
PFLEGE I 

REFORM DER PFLEGEVERSICHERUNG: 

Experten fordern Dynamisierung bei Leistungen und eine 
erweiterte Definition von Pflegebedürftigkeit 

Von Silke Hamdorf, Viktoria Tallich und Felix Welti 

Nachdem die Gesundheitsreform unter Dach und Fach ist, steht jetzt die - seit langem geplante - Reform der Pflegever

sicherung auf der sozialpolitischen Tagesordnung. Nach jüngsten Informationen soll diese Reform aber nicht vor April 

nächsten Jahres in Kraft treten. Während es den Regierungspolitikern hauptsächlich - wieder einmal- um die Finanzierung 

geht (privater Kapitalstock mit Kopfpauschale oder nicht?l) ,stehen bei den Praktikern und Experten vor allem Fragen zur 

Leistungsgestaltung im Vordergrund. Das wurde jüngst auch auf einer bedeutenden Expertentagung in Berlin deutlich. 

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD für die lau
fende Wahlperiode des Deutschen Bundestages ist eine 
Reform der Pflegeversicherung bereits für 2006 angekün
digt.2 Aus dem zuständigen Ministerium für Gesundheit 
und den Koatitionsfraktionen ist jedoch erklärt worden, 
dass zunächst die Reform der Krankenversicherung abge
wartet werde. In halboffiziellen Eckpunkten und öffentli
chen Erklärungen ist deutlich geworden, dass die Vorberei
tungen für eine Reform an die Vorschläge der Rürup-Kom
mission3 anknüpfen sollen. Der umstrittene Begriff der 
Pflegebedürftigkeit soll zunächst unverändert bleiben. 
Hierfür hat das Ministerium einen Beirat unter der Leitung 
von Wilhelm Schmidt, dem Vorsitzenden des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge, berufen. Der 
Beirat hat,seine Arbeit bereits aufgenommen.4 

Die auf diese Reform bezogene Fachdiskussion läuft 
seit längerem. Zuletzt trafen sich dazu am 9. und 10. No
vember 2006 zahlreiche namhafte Experten aus der Sozial
und Pflegewissenschaft, der Pflegepraxis und der Geronto
logie auf der Tagung "Reform der Pflegeversicherung", die 
das Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in Europa der 
Universität zu Kiel und die Berufsgenossenschaft für Ge
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) (Hamburg) 
in Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Nord, der Forschungsstelle für Gerontologie (Dort
mund) und der Hans-Böckler-Stiftung (Düsseldorf) in Ber
lin veranstaltet hatte.5 Dabei ist deutlich geworden, dass 

1 vgl. Klaus Jacobs: Zur bevorstehenden GKV-Finanzierungsreform: Wissen 
sie wirklich, was sie tun?, in Soz·Sich 12/2006, S, 404 

2 vgl. "Was die Große Koalition umsetzen will- Aus dem Vertrag zwischen 
CDU. CSU und SPD. in SozSich 11/2005, S, 383 f, 

3 siehe dazu 8ert Rürup: Die Empfehlungen der "Kommission für die Nach· 
haltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme: Nun ist die 
Politik gefordert, in SozSich 8-9/2003, S. 264 f. sowie Jürgen Sendler: Nach 
den Vorschlägen der ROrup·Kommission: Acht Jahre Pflegeversicherung
Zwischenbilanz und Perspektiven, in ebenda, S. 279 ff, 

4 vgl. BT-Drucks. 16/3389 
5 Auf der Tagung wurden auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in 

der Pflege ausführlich behandelt. Eine Dokumentation aller Beiträge wird 
2007 im Lit Verlag erscheinen, ein ausführlicher Tagungsbericht ist in der 
Zeitschrift "Recht der sozialen Dienste und Einrichtungen" (RsDE) vorgese
hen. 
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die Expertinnen und Experten die bisher bekannten Vor
schläge und vor allem die Entkoppelung von Reformen des 
Leistungsrechts und des Pflegebedürftigkeitsbegriffs kri
tisch bewerten. Sowohl der Begriff der Pflegebedürftigkeit 
als auch die Einteilung der Pflegestufen und die Leistungen 
- namentlich das Pflegegeld - würden den tatsächlichen 
Gegebenheiten und Erfordernissen nur (noch) einge
schränkt gerecht, so der Tenor auf der Tagung. 

Zweifel am Prinzip "ambulant vor stationär" 

Der Gerontologe Prof. Andreas Kruse (Universität Heidel
berg) hob auf der Tagung Defizite im Umgang der Gesell
schaft und Politik mit Pflegebedürftigkeit heraus: Die Re
putation der Altenpflege als Profession müsse gestärkt 
werden, da sie in der gesellschaftlichen Wahrnehmung bis
her eher durch eine menschenfreundliche Haltung der Pfle
ge kräfte charakterisiert sei als dass dieser Beruf als profes
sionelle Tätigkeit angesehen werde. "Von politischen Ent
scheidungsträgern ist hier Mut gefordert, zu einer neuen 
Standortbestimmung Pflege anzuregen und diese gezielt 
zu fördern", so Kruse. 

Im Gegensatz zur Pflege werde mit der medizinischen 
Versorgung stärker eine professionelle und fachgerechte 
Versorgung verbunden. Pflegepraktische Erkenntnisse 
zeigten, dass das bisher favorisierte System "am bulant vor 
stationär", bei dem eine familiäre Betreuung unter gele
gentlicher fachlicher Beaufsichtigung durchgeführt wird, 
eine fachgerechte Versorgung nicht sichere. Kruse: ' "Die 
Perpetuierung der Aussage: ,Ambulant vor stationär' ist 
problematisch, weil sie verdeckt, dass es vielfach Pflege
situationen gibt, die höchste instrumentelle (fachliche), 
sittliche und psychische Anforderungen an die pflegenden 
Personen stellen und aus diesem Grunde nicht mehr im 
häuslichen Kontext bewältigt werden können." 

Aus fachlicher Perspektive problematisch sei für dieje
nigen, die zu Hause gepflegt werden, auch die Alternative 
"Geld- oder Sachleistungen". Denn mit dieser Alternative 
werde kommuniziert, "dass Pflege auch von Laien in instru-



mentell ausreichender Weise geleistet werden kann". Vor 
allem bei schwerer Pflege bedürftigkeit sei aber eine fach
lich qualitative Versorgung von Laien nicht möglich. "Wenn 
Pflege ausschließlich der Kontrolle der Familie unterliegt, 
ist Professionalität nicht gegeben." Diese Erfahrung hat 
der Wissenschaftler auch immer gemacht, wenn er als Gut
achter vor Gericht Pflegesituationen beurteilen musste. 
Der Heidelberger Wissenschaftler "würde deshalb dafür 
plädieren, über die Pflegeversicherung nur noch Sachleis
tungen zu gewähren." 

Kruse plädierte auch dafür, die Pflegeforschung weiter
zuentwickeln, um die Professionalität der Pflege zu för
dern. Außerdem machte er deutlich, dass in einer alternden 
Gesellschaft zur Absicherung gegen das Pflegerisiko jeder 
einen höheren Anteil seiner eigenen finanziellen Mittel in
vestieren müsse. Kruse: "Mit konstantem Beitragssatz eine 
Verbesserung der Pflege zu erreichen, ist beinahe unmög
lich!" 

Auch Prof. Wolfgang Schütte von der Hochschu le für an
gewandte Wissenschaften Hamburg hob hervor, dass An
gehörigenpflege nur insoweit zu unterstützen sei, als' die 
Leistungen den Zwecken der pflegerischen Unterstützung 
und Versorgung dienten. Einkommensergänzungen durch 
ein diffus ausgerichtetes Pflegegeld erfüllten diese Anfor
derung nicht. Die über eine Zwangsversicherung finan
zierte Pflegeversicherung müsse sich den Dynamiken der 
lebensweltlich geprägten Angehörigenpflege anpassen, 
also 'individueller, emotionaler, flexibler und persönlicher 
ausgestaltet werden . Um auch die Qualität der häuslichen 
Pflege zu garantieren, sprach er sich dafür aus, das Pflege
geld abzuschaffen und in ein neues persönliches Pflege
budget zu überführen, das ein verpflichtendes Care-Ma
nagement durch einen zugelassenen Pflegedienst beinhal
ten und sich in der Höhe am Sachleistungsbudget der 
häuslichen Pflege orientieren sollte. Laufende Leistungen 
wie teilstationäre Pflege, Pflegeberatung und Hilfsmittel 
sollten in das Monatsbudget mit einbezogen werden. 

Leistungen müssen dynamisiert werden 

Prof. Gerhard Naegele, Direktor des Instituts für Gerontolo
gie der Universität Dortmund, mahnte ebenfalls zur Vor
sicht bei der Umschichtung der Geldströme hin zu ambu
lanter Pflege, weil auch die stationäre Betreuung - vor al
lem in den letzten Lebensphasen - nicht vernachlässigt 
werden dürfe. Er forderte eine institutionelle Absicherung 
der Qualitätssicherung und verwies auf bekannte 
"Schwachstellen der Pflegeversicherung" - wie Staffelung 
der Pflegebedürftigkeit in drei Stufen, unzureichende insti
tutionelle Absicherung der Pflegequalität und Mängel bei 
Kooperation und Koordination. 

Naegele befürwortete eine Weiterentwicklung des Pfle
gebedürftigkeitsbegriffs. Dieser sollte weniger auf die 
noch möglichen "Verrichtungen" abstellen als bisher. Die
ses erfordere auch eine feinere Differenzierung der Pflege
stufen. Der Bedarf der Betroffenen sei in einem interdiszi
plinären Assessment zu ermitteln. 
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Die jetzigen Leistungsbeträge seien zu starr gestaffelt. In 
diesem Zusammenhang befürwortete der Dortmunder Ge
rontologe auch die Einführungvon Pflegebudgets. Schließ
lich betonte er auch besonders die Notwendigkeit der 
Dynamisierung der Leistungen. 

Dynamisi~rung - macht die Regierung 
einen Rückzieher? ' 

Im Kb,alitionsvertragvon CDU,CSU und sPD vom N,ovem- ' 
ber 2006 steht unter Punkt 8.'2: "Die Leistungen derPfle
geversicherung sind seit 1995 unverändert geblieben 
und unterliegen daher einem schleichenden Wertevei'
fall. Zunehmend müssen deshalb Pflegebedürftige von 

,' der Sozialhilfe unterstützt werd~n. Die Pflegeleistungen 
sollen daher dynamisierfwerden." ' 

, , Wie es scheint, will die 'Große Koalition jetzt aber -
trotz Mehreinnahmen . für die Sozialkassen - beim ' 
T.hema ;;Dynamisierung" einen Rü<;~zit';her machEm .. Je-

, penfalls ber,ichtete die Süddeutsche Ze'itung am '27. Ja- . 
' nuar, dass Marion Casper$-Merk, parlamentarische 
Staatssekretärin im BundesgesundheitsministeriurIJ, 
angekündigt habe, dass vorerst niCht geplant sei, die , 
Pflegeleistungen regelmäßig anzuheben. Eine sol~~e 
Dynamis·ieru~.g "ist derzeit nicht zu finanzieren", ziti~rt 
die ZeitJJng die Staatssekretärin: Damit könne man erst 
beginnen~ w~nn es In,ehr Geld gebe. : ' H. N. 

Dies ist auch für Prof. Heinz Rothgang vom Zentrum für 
Sozialpolitik der Universität Bremen von zentraler Bedeu
tung. Seit Einführung der Pflegeversicherung ist die Leis
tungshöhe der sozialen Pflegeversicherung unverändert 
geblieben. Rothgang: "Bei steigenden Preisen für profes
sionelle Pflege führt dies zu einem Kaufkraftverfall der Ver
sicherungsleistungen. "So seien etwa die Preise fürvolIsta
tionäre Pflege in den letzten zehn Jahren um 10 bis 15 Pro
zent gestiegen - bei konstanten Versicherungsleistungen. 
"Mittel- und langfristig führt ein solcher Leistungsverfall 
zwangsläufig zur Delegitimierung der Pflegeversicherung", 
erklärte der SozialwissenschaftIer aus Bremen. "Eine 
Leistungsdynamisierung ist daher notwendig, die - soll die 
Kaufkraft der Versicherungsleistungen erhalten werden -
regelmäßig, regelgebunden und in Orientierung an der all
gemeinen Lohnentwicklung erfolgen muss, da die Löhne 
die Hauptdeterminante der Kosten beruflich erbrachter 
Pflege sind." 

Rothgang zeigte die Zunahme der Zahl der Pflegebe
dürftigen auf und berichtete, dass die stationäre Versor
gung der Pflegebedürftigen von 1997 bis 2004 um ca. fünf 
Prozent zugenommen und die häusliche Pflege in diesem 
Zeitraum um ca. acht Prozent abgenommen habe. Er pro
gnostizierte, dass dieser Trend sich fortsetzen werde, weil 
aufgrund der demografischen Entwicklung das Potenzial 
für familiäre Pflege sinke und die Erwerbsbiografien der 
Frauen sich wandelten. 
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Eine Finanzreform müsse die Bemessungsgrundlage für 
die Pflegeversicherung an die Entwicklung des BI P koppeln 
und zusätzliche Finanzquellen erschließen, um die Leis
tungsdynamisierung zu finanzieren. Er favorisierte eine Re
form innerhalb des Systems. Sie könnte bestehen aus 
neuen Finanzierungsquellen (Bürgerversicherungselemen
ten), einer Beitragssatzsteigerung bei eingefrorenem Ar
beitgeberanteil, Steuerzuschüssen für die beitragsfreie 
Kindermitversicherung und einer ergänzenden Kapitalfun
dierung (Rentnerbeitrag nach Kinderzahl).6 

Pflegebedürftigl<eitsbegriff erweitern 

Auch Felix Welti, Privatdozent am Institut für Sozialrecht 
und Sozialpolitik der Universität Kiel, beschäftigte sich mit 
notwendigen Veränderungen im Leistungsrecht. ~iner 

Dynamisierung der Leistungen stand auch er positiv gegen
über, da die Pflegeversicherung sich an der Preis- und 
Lohnentwicklung im Pflegebereich orientieren müsse, 
wenn sie ihre Funktion behalten solle. Des Weiteren setzte 
er sich mit der Gewichtung zwischen ambulanten und sta
tionären Leistungen auseinander und reflektierte das Sys
tem unter Gleichheitsgesichtspunkten. Eine Anhebung der 
Beiträge für Personen mit erheblichem allgemeinem Be
treuungsbedarf sah er als einen unzureichenden Versuch, 
Defizite des Pflegebedürftigkeitsbegriffs nach § 145GB XI 
auszugleichen. Es bedürfe eines neuen Begriffs der Pflege
bedürftigkeit, denn im bestehenden System würden de
menzkranke, geistig und seelisch behinderte Menschen 
mit Pflegebedarf gegenüber Menschen mit einem anders 
verursachten Pflegebedarf benachteiligt. 

Welti forderte, dass die Pflegeversicherung stärker Ver
antwortung für Koordination und Fallmanagement über
nehmen müsse. Er hob hervor, dass pflegebedürftige Men
schen trotz Pflegebedarfs Teilhabe an der Gesellschaft ha
ben können und wollen. Um den Leistungsbedarfmöglichst 
teilhabeorientiert am vollständigen Pflegebedarf zu orien
tieren, sollten die Pflegekassen als Rehabilitationsträger 
nach dem 5GB IX und die Pflegeleistungen als Leistungen 
zur Teilhabe ausgewiesen werden. Eine isolierte Reform 
der Pflegeversicherung sei keine wirksame Reform. 

Prof. Siegfried Weyerer vom Zentralinstitut für Seeli
sche Gesundheit in Mannheim und Peter Pick, Geschäfts
führer des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände 
der Krankenkassen e. V. in Essen, gingen näher auf eine Er
weiterung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ein. Dies sei vor 
allem auch wegen der vielen Demenzkranken notwendig. 
Der Hilfebedarf von Menschen mit Demenz wird derzeit 
"als leistungsrechtlich relevante Pflegebedürftigkeit erst in 
einem weit vorangeschrittenen Stadium der Demenz von 
der 5GB-Xl-Definition erfasst", so Pick. "Erst wenn der De
menzkranke sich nicht mehr ohne Fremdhilfe waschen, du
schen, an- und ausziehen kann, gilt er als pflegebedürftig. 
Das steht im Kontrast zu den Erfahrungen von pflegenden 

6 vgl. Heinz Rothgang: Finanzbedarf und Finanzierungsoptionen für eine Re· 
form der Pflegeversicherung. in SozSich 4/2005. S. 254 ff. 
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Angehörigen von Alzheimerkranken, die bereits stark am 
Anfang der Krankheit bei der Betreuung der Kranken gefor
dert sind." 

Deshalb bedürfe es eines Pflegebedürftigkeitsver
ständnisses, das neben den bisher im 5GB XI genannten 
Kriterien auch solche aufnehme, die den spezifisch hirnor
ganischen und psychiatrisch bedingten Hilfebedarfberück
sichtigten. Dabei müssten auch kommunikative Defizite so
wie die Ressourcen und Potenziale der Pflegebedürftigen 
beachtet werden. Dementsprechend müssten - so Pick -
auch die Pflegestufen neu justiert werden. Der Umfang des 
Pflegebedarfs sollte vom Grad der personellen Unabhän
gigkeit von der Hilfe anderer (Selbstständigkeit) abhängig 
gemacht werden. Pick schlug vor, folgende vier Stufen ein
zuführen: 

• "selbstständig" 
• "mit mäßiger professioneller Hilfe" 
• "mit beträchtlicher professioneller Hilfe" und 
• "nicht selbstständig" 
Die Einführung eines ganzheitlichen Pflege begriffs würde 
ein neues Begutachtungsinstrument zur Erfassung der Hil
febedarfe erfordern. Dieses - so Pick - müsste wissen
schaftlichen Kriterien nach Reliabilität und Validität genü
gen und in einem "Konsensprozess mit Experten und Ver
tretern aller beteiligten Institutionen erarbeitet werden". 
Auch sei das Instrument auf seine wissenschaftliche Quali
tät und Praxistauglichkeit zu testen. Pick: "Im Interesse der 
betroffenen Pflegebedürftigen sollte ein solches Projekt 
zügig auf breiter Basis umgesetzt werden." 

Pflegebudgets - eine Alternative? 

Prof. Ba/da Blinkert vom Institut für Soziologie der Univer
sität Freiburg befasste sich mit Pflegearrangements. Der 
Anteil der zu Hause Versorgten liege bei rund 70 Prozent. 
Von den helfenden Familienangehörigen nähmen auch nur 
rund zwei Drittel professionelle Hilfen in Anspruch. Er 
zeigte auf, dass der Beitrag der Angehörigen mit sinken
dem Sozialstatus steige. Weitere Komponenten seien u. a. 
die örtliche Ansiedlung und die gewählte Lebensform. Da
bei stellte Blinkert fest, dass der Beitrag der Angehörigen 
bei einem "vormodernen Lebensentwurf" deutlich höher 
sei als bei einem "modernen Lebensentwurf". Darüber hin
aus sei der Beitrag der Angehörigen im Rahmen der Pflege 
in städtischen Regionen deutlich geringer als in ländlichen 
Regionen. Allerdings sei eine Kompensation geringer Zeit
beiträge der Angehörigen, Freunde, Bekannten und Nach
barn durch höhere Zeitbeiträge der Pflegedienste und pro
fessionellen Fachkräfte nicht beobachtbar. 

Blinkert sprach sich für Pflege budgets (budgetbasierte 
Leistungen für Menschen mit Pflegebedarf) aus, da durch 
das persönliche Pflegebudget in Verbindung mit einem 
(ase Management eine flexiblere und bedarfsgerechtere 
Versorgung möglich sei. 

Umfassend über Wirkungen solcher Pflegebudgets in
formierte Thomas Klie, Professor für öffentliches Recht und 
Verwaltungswissenschaften an der Evangelischen Fach-



hochschule Freiburg. Unter seiner wissenschaftlichen Lei
tung werden gegenwärtig Pflegebudgets erprobt. Sie ver
sprächen eine Stärkung der Nachfrage, unterstützten eine 
Flexibilisierung der Leistung und ermöglichten, spezifi
scher auf lebensweltliche und fachliche Bedarfs- und Be
dürfniskonstellationen einzugehen und so eine höhere 
Kosteneffizienz zu erreichen. 

Zugleich setzte sich Klie mit möglichen Gefahren der 
Leistungserbringung mittels Budgets auseinander: Das 
durch das Sachleistungssystem garantierte Pflegeniveau 
könnte darunter leiden, auf dem Arbeitsmarkt könnten ne
gative Lohnspiralen ausgelöst und bestehende Infrastruk
turen in Pflegediensten gefährdet werden. Auf fiskalischer 
Ebene werde insbesondere befürchtet, die Gewährung von 
Budgets könne die Ausgaben für die häusliche Pflege erhö
hen. Die Budgets in der Pflege stießen auf strukturelle und 
strategische Barrieren. Insbesondere die Verbände der 
Pflegedienste sähen in budgetbasierten Leistungsgewäh
rungsformen eine Bedrohung ihrer Branche. Die Transakti
onskosten, die mit dem Budget verbunden und auf die Pfle
gebedürftigen selbst übertragen würden, seien vergleichs
weise hoch. Die Bereitschaft, sich unternehmerisch auf die 
Flexibilisierungsoption des Pflegebudgets einzulassen, 
finde sich nur bei wenigen Akteuren auf dem Homecare
Markt. Zusammenfassend hielt er fest, dass das Pflegebud
get nicht für alle Pflegebedürftigen "die Lösung" sei. 

Der Politikberater Dip/. Verwaltungswirt Harry Fuchs 
(Düsseldorf) referierte über Pflege und Rehabilitation. Er 
stellte fest, dass Pflegebedürftigkeit heute immer noch vor
wiegend als Lebenssituation verstanden werde, die Hilfen 
mit großer Nähe zur medizinischen Versorgung erfordere. 
Es werde häufig verkannt, dass auch pflegebedürftige 
Menschen behinderte Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 
seien und deshalb auch Ansprüche auf Leistungen zur Teil
habe nach § 4 SGB IX hätten. Auch pflegebedürftige Men
schen seien dabei zu unterstützen, ein möglichst selbst
ständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können. 
Darüber hinaus befasste sich Fuchs noch mit dem "neuen" 
Anspruch auf "geriatrische Rehabilitation", der - glaubt 
man Mitteilungen der Regierung - angeblich mit der Ge
sundheitsreform GKV-WSG eingeführt worden sei. Es be
dürfe aber dieses "neuen" Anspruches gar nicht, wenn be
stehendes Recht richtig umgesetzt würde.? 

Fuchs befürchtet wegen der mangelnden Definition der 
geriatrischen Rehabilitation Rechtsunsicherheit hinsicht
lich des individuellen Anspruchs und Abgrenzungspro
bleme. Noch problematischer seien die fehlende rechtliche 
Ausgestaltung des Anspruchsinhalts und der Anforderun
gen, insbesondere der Qualität der dazu erforderlichen 
Leistungsangebote. 

Situation der Pflege kräfte verbessern 

Prof. Gerhard Igl, Vorstand des Instituts für Sozialrecht und 
Sozialpolitik in Europa der Universität Kiel, machte deut
lich, dass es auf europäischer Ebene zurzeit kein einheitli
ches Modell zur Gestaltung einer Politik für Menschen mit 
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Pflegebedarf gibt, an das sich die Mitgliedsstaaten mit Re
formbedarf anlehnen könnten. Die Langzeitpflege werde 
überall zunehmend in den Kontext der Gesundheitsvor
sorge gestellt, was die soziale Teilhabe in den Hintergrund 
rücke. 

Auch Hanneli Döhner vom Institut für Medizin-Soziolo
gie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf be
schäftigte sich auf der Tagung "Reform der Pflegeversiche
rung" mit internationalen Aspekten. Sie referierte über die 
Pflegebereitschaft in Familien im europäischen Vergleich 
und stellte fest, dass neben dem demografischen Wandel 
sozio-ökonomische und kulturelle Faktoren eine wichtige 
Rolle spielen. Obwohl die familiäre Pflegebereitschaft in 
allen Ländern sehr hoch sei, zeigten die Studienergeb
nisse, dass sich die familiäre Pflege im europäischen Ver
gleich sehr unterschiedlich darstelle. Überwiegend über
nähmen Frauen die häusliche Pflege der Angehörigen, so 
dass aufgrund der mangelnden Vereinbarkeit von Erwerbs
fähigkeit und Pflege die Pflege bereitschaft in Ländern mit 
einer hohen Frauenerwerbstätigkeit geringer sei. Döhner 
forderte, dass bei der Reform der Pflegeversicherung die 
spezifische Situation der Familien stärker berücksichtigt 
werden müsse. Dies solle u. a. durch präventive Maßnah
men (z. B. präventive Hausbesuche) und eine enge Einbe
ziehung der Hausarztpraxen geschehen. 

Ein wichtiges Anliegen war den in Berlin vertretenen Ex
perten auch die Einbeziehung der Pflegekräfte. Aus Sicht 
der BGW ist die Situation der Beschäftigten in der Alten
pflege schon seit langem dringend verbesserungsbedürf
tig, wie die BGW-Pflegeexpertin Claudia Stiller-Harms u. a. 
an hand der BGW-DAK-Gesundheitsreporte 2003 und 2006 

verdeutlichte. "Nur mit qualifiziertem, leistungsfähigem 
und gesundem Personal kann die Zukunft der Pflege gesi
chert werden", mahnte Prof. Stephan Brandenburg, Mit
glied der BGW-Geschäftsführung. 

Fazit 

Insgesamt beurteilten die Vertreter aus Pflegewissen
schaft, Ökonomie, Sozialwissenschaft und Rechtswissen
schaft den Reformbedarf der Pflegeversicherung mit deut
lich anderen Schwerpunkten als sie gegenwärtig im Minis
terium und den Koalitionsfraktionen gesetzt werden. Es ist 
zu hoffen, dass nun eine Phase intensiver fachlicher Dis
kussion beginnt. 11 
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